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Am 2. September 2020 hatte die Kulturministerin dem Film „Benedetta“ von
Regisseur Paul Verhoeven nach Stellungnahme der Klassifizierungskommission
ein visa d'exploitation (Vorführungsfreigabe) mit einem Aufführungsverbot für
Minderjährige unter zwölf Jahren erteilt. Der Verband Pornostop forderte daraufhin
die Ministerin auf, dieses Verbot „neu zu bewerten“. Nachdem von Seiten des
Ministeriums keine Reaktion erfolgte, wandte sich der Verband an das Pariser
Verwaltungsgericht zweiter Instanz mit der Aufforderung, die sich aus dem
Schweigen der Kulturministerin ergebende ablehnende Entscheidung wegen
Befugnisüberschreitung aufzuheben. Zudem sollte das Gericht die Ministerin
anweisen, die Einstufung des Films zu ändern und die Vorführungsfreigabe mit
einem Verbot der Aufführung für Minderjährige unter 18 Jahren zu versehen.

Aufgabe des Gerichts war es nun, die Verhältnismäßigkeit der Entscheidung der
Ministerin insbesondere im Hinblick auf die in Artikel R. 211-12 des Code du
cinéma et de l'image animée  (Kinogesetz) vorgesehenen
Altersklassifizierungsmaßnahmen zu beurteilen.

Das Verwaltungsgericht zweiter Instanz verwies darauf, dass das bloße
Vorhandensein von Sexszenen oder besonders gewalttätiger Szenen nicht
ausreiche, um ein Aufführungsverbot für Minderjährige unter 18 Jahren zu
verhängen. Im vorliegenden Fall habe die Klassifizierungskommission im Film
zwar „zahlreiche Gewaltszenen, die Misshandlungen und sadistische Taten
zeigen“, ausgemacht, doch stellten diese Szenen aufgrund der Art und Weise, wie
sie gefilmt seien, Gewalt weder in einem günstigen Licht noch verharmlosend dar.
Die Kommission habe im besagten Film darüber hinaus „einige explizite
Sexszenen“ festgestellt, die – obwohl nachgestellt – doch sehr realistisch,
gleichzeitig aber nicht in herabwürdigender Weise gefilmt seien. Schlussendlich
fügten sich diese Szenen, so das Gericht, schlüssig in die gesamte Erzählstruktur
des Werks ein, das von realen historischen Personen und Ereignissen inspiriert
sei, wobei es dem Filmemacher darum gegangen sei, den leidenschaftlichen
Charakter einer Liebesbeziehung zwischen zwei jungen Frauen und die
diesbezügliche Feindseligkeit der italienischen Gesellschaft des 17. Jahrhunderts
darzustellen.
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Die Argumentation des klagenden Verbands, der Film verletze die
Empfindsamkeit des jungen Publikums und die Ministerin habe mit ihrer
Entscheidung, eine Vorführungsfreigabe ab zwölf Jahren zu erteilen, einen
Beurteilungsfehler begangen, sei vor diesem Hintergrund unbegründet. Die
Klagen wurden folglich zurückgewiesen.

 

Cour administrative d'appel, Paris, (6e ch), 15 février 2022, Association
Pornostop

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045184437?init=true&page=1
&query=21PA05996&searchField=ALL&tab_selection=all/

Verwaltungsgericht zweiter Instanz von Paris (6. Kammer), 15. Februar 2022,
Verband Pornostop
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